
„§ 15 der Hauptsatzung der Stadt Sankt Augustin in ihrer zur Zeit gültigen Fassung wird wie 
folgt geändert: 
 

Zur Zeit gültige Fassung Neue Fassung 
(1) Der Rat wählt drei hauptamtliche 
Beigeordnete, und zwar zwei für den 
nichttechnischen und eine/einen für den 
technischen Dienst. 

(1) Der Rat wählt zwei hauptamtliche 
Beigeordnete. 

(2) Die Beigeordneten vertreten die 
Bürgermeisterin / den Bürgermeister in ihrem 
jeweiligen Aufgabenbereich. 

(2) unverändert 
 

(3) Die Beigeordneten sind zur allgemeinen 
Vertretung der Bürgermeisterin / des 
Bürgermeisters in folgender Reihenfolge berufen: 
Erste Beigeordneter / Erster Beigeordneter 
Beigeordnete / Beigeordneter 
Technische Beigeordnete / Technischer 
Beigeordneter 

(3) Die Beigeordneten sind zur allgemeinen 
Vertretung der Bürgermeisterin / des 
Bürgermeisters in folgender Reihenfolge berufen: 
Erste Beigeordnete / Erster Beigeordneter 
Beigeordnete / Beigeordneter“ 

 


